
Die Europäische Union ist kein Staat, sie
hat keine Regierung und keine Hauptstadt.
Sie kann viele Milliarden Euro ausgeben,
aber keine Steuern erheben. Sie kann Ge-
setze erlassen, aber nicht in allen Politikbe-
reichen. Sie ist ein einzigartiges Gebilde.
Die Europäische Union ist das Dach auf
dem Haus Europa. Das Fundament ist der
Wille zur Zusammenarbeit aller EU-Staa-
ten, – der Regierungen und der Menschen.
Das Dach wird von drei
Säulen getragen:
• dem Europäischen Rat,
• der EU-Kommission

und
• dem Europa-Parlament.
Alles, was die Europäi-
sche Union tun darf und
muss, ist in Verträgen
festgelegt, die von den
Mitgliedstaaten unter-
einander geschlossen
wurden.

Das sind vor allem 
• der Vertrag über die Europäische Union

(EU) 
• der Vertrag zur Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft (EG, früher EWG).
Nur die Mitgliedstaaten können die Aufga-
ben und Befugnisse der EU-Organe ändern
oder erweitern.
Das ist bisher viermal geschehen: 1986
durch die „Einheitliche Europäische Akte“,

1992 durch den „Maastrich-
ter Vertrag“, 1997 durch den
„Vertrag von Amsterdam“
und durch den „Vertrag von
Nizza“, der 2003 in Kraft ge-
treten ist. Jede Vertragsände-
rung muss von allen Mit-
gliedstaaten ratifiziert wer-
den. Durch den Konventsent-
wurf soll ein weiterer Vertrag
mit weitreichenden Ver-
tragsänderungen beschlossen
werden.

Da treffen sich die Chefs der Regierungen
aller Mitgliedstaaten. Die wichtigste politi-
sche Instanz in der Union. (Nicht zu ver-
wechseln mit dem Europarat, der schon
1949 gegründet wurde und heute 44 Mit-
gliedsländer hat.) 

Wie und was der Rat entscheidet

Der Europäische Rat kümmert sich um die
großen Fragen, die für die Zukunft der
Union wichtig sind. Er legt die allgemei-
nen Leitlinien der europäischen Politik
fest. 
Der Europäische Rat tagt grundsätzlich
zweimal pro Halbjahr. An den Treffen neh-
men auch die Außenminister und ein wei-
teres Mitglied der Kommission teil. 

„Wegweiser“ zur Europäischen Einigung

Der Europäische Rat hat die Entwicklung
der Gemeinschaft entscheidend beein-
flusst. Die erste Direktwahl des Europäi-

schen Parlaments 1979, die Reform der
Agrarpolitik 1987, der Beitritt neuer Mit-
gliedstaaten, die Gründung der Europäi-
schen Union, die Einführung der einheitli-
chen Währung Euro, die Änderungen der
Gründungsverträge der Gemeinschaft in
Maastricht, Amsterdam und Nizza wurden
durch Beschlüsse der Staats- und Regie-
rungschefs möglich. 
Der Europäische Rat kann also bestim-
men, wie und wie schnell die EU sich
entwickelt und was dabei Vorrang hat. 
Er „gibt der Union die für ihre Entwick-
lung erforderlichen Impulse und legt die
allgemeinen politischen Zielvorstellungen
für diese Entwicklung fest“, wie es im Ver-
trag über die Europäische Union heißt. 
Der Europäische Rat bestimmt auch die
Grundsätze und allgemeinen Leitlinien der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik der EU und der Europäischen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik.
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Die in Brüssel ...
Wenn dem Bundes-
kanzler oder seinen
Ministern nichts
mehr einfällt, um
vom eigenen Versa-
gen abzulenken,
dann heißt es:
„Die in Brüssel...!"
Dabei spekuliert
man zurecht mit der Unkenntnis über
die wahren Zusammenhänge bei den
politischen Entscheidungen auf EU-
Ebene. Um diese deutlicher zu machen,
habe ich dieses Info-Blatt erstellt. In
der Regel gilt nämlich: Die EU macht
nichts, womit sie nicht vorher von den
Mitgliedsstaaten beauftragt worden ist.
Deshalb ist in den meisten Fällen die
Schuldzuweisung: „Die in Brüssel...!“
falsch.
Ihre

Keiner blickt durch
Ob Brüssel allein zuständig ist, nur eine
Rahmenkompetenz hat oder gar nicht
zuständig ist, ist ein nur schwer zu
durchschauendes Gewirr. Und entschie-
den wird entweder einstimmig oder mit
„qualifizierter Mehrheit“. Nach Nizza
(das ist der Vertrag, den alle geschlos-
sen haben und keiner will es jetzt gewe-
sen sein) bedeutet dies: Mehrheit der
Staaten, 232 von 321 „gewichteten“
Stimmen und 62 Prozent der EU-Bevöl-
kerung.
Der Konvent hat versucht, Ordnung in
das Durcheinander zu bringen. Danach
gibt es eine klare Liste darüber, wer für
was zuständig ist und mit welchen
Mehrheiten (einstimmig oder qualifi-
ziert) jeweils abzustimmen ist. Bei der
qualifizierten Mehrheit wird aus der
dreifachen Mehrheit ein doppelte
Mehrheit: Mehrheit der Staaten und 60
% der EU-Bevölkerung; die Stimmen-
gewichtung fällt weg. 
Hoffentlich kommt dies bald!

Wie funktioniert die EU?

Der Europäische Rat
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Wer in der EU über „Brüssel“
schimpft, meint die Europäi-
sche Kommission. Sie ist das
am meisten kritisierte, aber
auch am meisten falsch einge-
schätzte Organ der Gemein-
schaft. Ihre Aufgaben sind im
EU- und EG-Vertrag festgelegt.
Der „Macht in Brüssel“ sind al-
so Grenzen gesetzt. 

Ihre wichtigsten Aufgaben:
Gesetze vorbereiten

In der Europäischen Union hat
nur die Kommission ein Initiati-
vrecht, das heißt: Sie muss Ge-
setzentwürfe für die Bereiche
vorlegen, in denen die EU tätig
werden kann. Das Europäische
Parlament und der Ministerrat
können sich also mit der Ge-
setzgebung erst befassen, wenn
ihnen ein Vorschlag der Kom-
mission vorliegt. 

Gesetze ausführen
Im EG-Vertrag steht, dass die
Kommission vom Rat die Be-
fugnis erhält, das auszuführen,
was die Gemeinschaftsgesetze

vorschreiben. Die Kommission
erlässt also in den Bereichen ge-
meinschaftlicher Politik die
dafür nötigen Durchführungs-
verordnungen. 

EU-Gelder verwalten
Die Kommission stellt den Vor-
entwurf des Haushaltsplans der
EU auf. Nach der Verabschie-
dung durch das Europäische
Parlament werden alle Finanz-
mittel von der Kommission ver-
waltet.
Rund 80 % der Haushaltsmittel
werden von der Kommission an
die Mitgliedstaaten geleitet, die
dann für die korrekte Weiterlei-
tung verantwortlich sind. 

Europa-Verträge 
überwachen

Die Kommission hat darüber zu
wachen, dass die EU-Verträge
und das EU-Recht eingehalten
werden; sie ist also „Hüterin der
Verträge“. 
Verstößt ein Mitgliedstaat ge-
gen EU-Recht, ist die Kommis-
sion verpflichtet, einzuschreiten

und notfalls vor dem Europäi-
schen Gerichtshof gegen den
Mitgliedstaat Klage zu erheben.

Die EU in der Welt
Die Kommission ist eingebun-
den in die Beziehungen der EU
zu Drittstaaten. Sie ist auch ein-
bezogen in die Zusammenarbeit
der Regierungen in der Außen-
und Sicherheitspolitik. 

Unabhängig handeln
Die Mitglieder der Kommission
(zurzeit 20) üben ihr Amt „in
voller Unabhängigkeit zum all-
gemeinen Wohl der Gemein-
schaft aus" (das verlangt Artikel
213 des EG-Vertrages). Sie dür-
fen Anweisungen einer Regie-
rung oder einer anderen Stelle
weder anfordern noch entge-
gennehmen. Sie sind durch Eid
allein "Europa" verpflichtet. 
Wie die Minister einer Regie-
rung sind die Kommissare ein-
zeln für bestimmte Politikberei-
che zuständig. Ein EU-Kom-
missar trifft aber allein keine
Entscheidung; Beschlüsse fasst
die Kommission nur als Ganzes
(als „Kollegium“), mit der
Stimmenmehrheit der Mitglie-
der.

Wir Unionsbürger sind in unserem tägli-
chen Leben von Gesetzen betroffen, die
EU-Organe gemeinschaftlich erlassen ha-
ben. Das bedeutet: Neben den nationalen
Regierungen und Parlamenten „daheim“
entscheidet mehr und mehr die EU, was für
uns Recht und Gesetz ist. Das direkt ge-
wählte Europäische Parlament vertritt da-
bei unsere Interessen als Bürger. Es hat al-
so heute für jeden Einzelnen von uns eine
ebenso große Bedeutung wie der deutsche
Bundestag. 
Das „Europaparlament“ arbeitet
genau wie die Parlamente auf
kommunaler, Landes- und Bun-
desebene. Die Ausschüsse berei-
ten die Beschlüsse des Plenums
vor. Bei Konflikten mit dem Rat
wird ein Vermittlungsausschuss
eingeschaltet. Es gibt Fraktionen,
die dem politischen Spektrum von
rechts nach links entsprechen. Die
Abgeordneten sind in den Ent-
scheidungsprozess ihrer Fraktion
eingebunden, vertreten aber auch
die regionalen Interessen.

Das Europäische Parlament setzt sich für
das „Europa der Bürger“ ein, für die Wah-
rung der Menschenrechte und der Grund-
rechte. Es setzt sich ein für sozialen Aus-
gleich im Binnenmarkt, für Abbau der Ar-
beitslosigkeit, für Wachstum in der ganzen
Gemeinschaft, für den Schutz der Umwelt,
für Gleichstellung von Frau und Mann, für
die besonderen Rechte der Frau, für die
Förderung der Jugend, für den Schutz der
Verbraucher. Wer in einem Mitgliedstaat
der EU wohnt und sich in seinen Rechten

als Unionsbürger verletzt glaubt, wer eine
Beschwerde einreichen will oder das Eu-
ropäische Parlament auffordern möchte, zu
einem Thema Stellung zu nehmen, der
kann sich allein oder zusammen mit ande-
ren an den Petitionsausschuss des Parla-
ments wenden und zwar in seiner Sprache,
wenn sie Amtssprache eines EU-Landes
ist. Er hat einen Anspruch darauf, in der
selben Sprache eine Antwort zu erhalten.
Das Parlament kann bei Verstößen gegen
EU-Recht vor dem Europäischen Gerichts-

hof Klage gegen Organe oder
Mitgliedstaaten der EU erheben.
Das Straßburger Parlament ist
somit der augenscheinliche Be-
weis für das Wachsen der Demo-
kratie in der Union. 
Als „Motor“ der Integration for-
dert das Europäische Parlament
von jeher, die Gemeinschaft sol-
le sich nicht nur wirtschaftlich
integrieren, sondern mehr und
mehr auch politisch einigen; sie
soll eine europäische Verfassung
schaffen.

FIT  FÜR

EUROPA

Die EU-Kommission

Europäisches Parlament: Stimme der Bürger 

Europa nach Nizza
(Sitze im EP, Stimmgewichtung im
Rat, Bevölkerung in Mio.)

Deutschland 99 29 82.2
Großbritannien 78 29 59.6
Frankreich 78 29 59.1
Italien 78 29 57.6
Spanien 54 27 39.4
Polen 54 27 38.7
Niederlande 27 13 15.8
Griechenland 24 12 10.5
Tschechien 24 12 10.3
Belgien 24 12 10.2
Ungarn 24 12 10.0
Portugal 24 12 10.0
Schweden 19 10 8.9
Österreich 18 10 8.1
Slowakei 14 7 5.4
Dänemark 14 7 5.3
Finnland 14 7 5.2
Irland 13 7 3.7
Litauen 13 7 3.7
Lettland 9 4 2.4 
Slowenien 7 4 2.0
Estland 6 4 1.4
Zypern 6 4 0.8
Luxemburg 6 4 0.4
Malta 5 4 0.4
gesamt 732 321 451.1

Mehr Informationen bei www.europarl.de


